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Die April-Ausgabe der «schweizer schule» be-
fasst sich u. a. mit folgenden Themen:

Interkulturelles Lernen
Peter Stadler begründet die Notwendigkeit des

Interkulturellen Lernens mit drei Argumenten1
Globalisierung der Welt, Multikulturalisierung
lokaler Gesellschaften, notwendige Onentie-

rung in verschiedenen Ordnungssystemen. Er
skizziert, wie in den letzten Jahrzehnten eine
interkulturelle Pädagogik entwickelt worden ist.
und zeigt auf, welche Fragestellungen die
Diskussion bestimmt haben.

Schulrecht: Schulbus in den Kindergarten
gratis?
Heinz Moser stellt ein Bundesgerichtsurteil aus
dem letzten Jahr vor, das sich mit dem Thema
befasst, wer die Kosten für den Transport des

Kindes im Falle eines unzumutbar langen Weges

zu Kindergarten und Schule zu berappen hat.

Heft 4/95 der «schweizer schule» erscheint am
20.4.1995.

Corrigendum

Leider hat sich ein sinnentstellender Fehler im
Bericht auf S. 30 des Heftes 2/95 der «schweizer
schule», letzter Absatz, über die Verleihung des

Wagenschein-Preises an Dr. Ueli Aeschhmann
eingeschlichen. Professor Peter Buck stellte
dreimal dem Lehrer den Lerner gegenüber, aus

dem der Druckfehlerteufel wieder einen Lehrer

zu machen beliebte. Richtig muss es heissem
«Wenn der Lehrer gliedert, kann der Lerner
nicht mehr ordnen, wenn der Lehrer Ergebnisse
lehrt, kann der Lerner sie nicht mehr erarbeiten,

wenn der Lehrer den Weg vorgibt, kann der
Lerner ihn nicht bahnen lernen.» Wir bitten
um Kenntnisnahme und um Entschuldigung! -
Red.
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